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Betreff:

Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
01.02.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 14.02.2023 Ö

Beschluss:

1. Frau Vanessa Sölter wird als beratendes Mitglied als Vertreterin des Stadtelternrates im 
Jugendhilfeausschuss benannt.

2. Herr Florian Parkitny wird als beratendes Mitglied als Vertreter der Sportjugend Braun-
schweig im Jugendhilfeausschuss benannt.

Sachverhalt:

Neben den stimmberechtigten Mitgliedern gehören dem Jugendhilfeausschuss weitere Mit-
glieder mit beratender Stimme an.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Braunschweig gehört dem 
Jugendhilfeausschuss eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter oder eine Erzieherin 
oder ein Erzieher aus einer Kindertagesstätte auf Vorschlag der Stadträtin bzw. des Stadtra-
tes, die bzw. der für das Jugendamt zuständig ist, an. Der Vorschlag hat im Benehmen mit 
dem Stadtelternrat der Kindertagesstätten der Stadt Braunschweig zu erfolgen.

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2022 teilte der Stadtelternrat mit, dass Herr Erlemann als 
stellvertretendes beratendes Mitglied für eine Mitwirkung im Jugendhilfeausschuss nicht 
mehr zur Verfügung steht.

Der kommissarische Leiter des Dezernats für Soziales, Schule, Gesundheit & Jugend, Herr 
Albinus, hat im Benehmen mit dem Stadtelternrat als beratendes Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss Frau Vanessa Sölter vorgeschlagen. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Braunschweig gehört 
dem Jugendhilfeausschuss eine Vertreterin oder ein Vertreter der Sportjugend Braunschweig 
auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes des Stadtsportbundes Braunschweig e. 
V. an.

Mit Schreiben vom 17. Januar 2023 teilte der Stadtsportbund mit, dass künftig Herr Florian 
Parkitny für den ausgeschiedenen Herrn Matthias Reinicke als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss entsendet werden soll.
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Gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Braunschweig werden die vor-
geschlagenen beratenden Mitglieder durch Beschluss des Rates bestimmt.

Der Rat wird gebeten, Frau Vanessa Sölter und Herrn Florian Parkitny als beratende Mit-
glieder zu bestimmen.

Albinus

Anlage/n:

keine
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